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RS OGH 1991/2/26 4Ob506/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1991

Norm

ABGB §443 Satz2

Rechtssatz

Der in § 443 Satz 2 aufgestellte Grundsatz gilt allgemein, mag sich die angeführte Bestimmung auch auf die

Übernahme von Lasten beziehen; es bedeutet, daß eine grundbücherliche Eintragung den guten Glauben auch dann

ausschließt, wenn der Betroffene sie nicht kennt ( SZ 60/237 ).
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